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Anfallender Bodenaushub bei Bauprojekten kann oft nicht wieder 
am Entnahmeort selbst verwendet, sondern muss abgeführt 
werden. Dabei besteht die Gefahr, dass schadstoffbelasteter Boden 
unkontrolliert verteilt und so bis anhin unbelasteter Boden ver
unreinigt wird. Um möglicherweise belastete Flächen einfach zu 
erkennen, hat die Abteilung für Umwelt die Hinweiskarte «Prüf
perimeter Bodenaushub» erstellt.

Jedes Jahr werden im Kanton Aargau 
bei Bauarbeiten neben dem eigentli-
chen Untergrund auch über eine Mil-
lion Kubikmeter gewachsener Boden 
bewegt. Mehr als die Hälfte davon ver-
lässt das Bauareal und insbesondere 
der Oberboden wird an anderer Stelle 
zur Rekultivierung wieder eingesetzt.
Der Oberboden kann aber durch dif-
fuse Stoffeinträge aus der Luft, durch 
Einträge in der Nähe von Schiessan-
lagen oder entlang von Verkehrsträ-
gern chemisch belastet sein. Solche 
Belastungen sind über den ganzen 
Kanton verteilt – schwergewichtig je-
doch in den Kernbereichen grösserer 
Siedlungsgebiete. Wird bei einer Bo-
denverschiebung verunreinigtes Bo-
denmaterial nicht erkannt, führt dies 
zur Belastung einer bisher unver-
schmutzten Fläche. Gewisse Schad-
stoffe sind nicht abbaubar und ver-
bleiben während Jahrhunderten im 
Boden. Wird eine solche Fläche land-
wirtschaftlich genutzt, können Schad-
stoffe aus dem Boden in die Nahrungs-
kette gelangen. Es stellt sich die Frage, 
wie solche unerwünschten Verschie-
bungen von belastetem Bodenmate-
rial zweckmässig und mit vertretba-
rem Aufwand verhindert werden kön-
nen, ohne gleich jeden anfallenden 
Bodenaushub chemisch untersuchen 
zu müssen.

Umsetzung Wegleitung  
Bodenaushub
Die Bundeswegleitung «Verwertung 
von ausgehobenem Boden» aus dem 
Jahr 2001 gibt Auskunft zu dieser Fra-
ge. Sie zeigt auf, wie ausgehobener 
Boden beurteilt und verwertet wer-
den kann und wann er als Abfall ent-
sorgt werden muss.
Mit dem «Prüfperimeter Bodenaus-
hub» erhalten die Behörden (Kanton 
und Gemeinden) oder andere mit Bau-
projekten konfrontierte Stellen ein In-
strument für einen einfachen und ein-
heitlichen Vollzug dieser Wegleitung. 
Er dient als Entscheidungsgrundlage 
für den Umgang mit mutmasslich be-
lastetem Bodenaushub.

Mögliche Bodenbelastungen  
sichtbar machen

Thomas Muntwyler | Abteilung für Umwelt | 062 835 33 60

Bei vielen Bauprojekten fällt Bodenaushub an, der abtransportiert werden 
muss. Für die Wiederverwendung ist es wichtig zu wissen, ob das Material 
mit Schadstoffen belastet ist.
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Definition Boden: Der «Prüfperimeter Bodenaushub» beschränkt sich auf 
den A- und den B-Horizont des Bodens (schwarzer Bereich), also auf die 
oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können (Definiti-
on Boden gemäss Art. 7 Abs. 4 bis USG). Quelle: BAFU
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tragen sind, werden nach Altlasten-
recht beurteilt.
Der «Prüfperimeter Bodenaushub» 
stellt eine Hinweiskarte dar, das heisst, 
er hat keine rechtliche Verbindlichkeit 
und daher rein informativen Charak-
ter. Die erhobenen Flächen sind nicht 
parzellenscharf.

Was ist bei einem Bauvorhaben  
zu tun?
Befindet sich das geplante Bauvorha-
ben innerhalb einer Verdachtsfläche 
des «Prüfperimeters Bodenaushub» ist 
zu prüfen, ob und wie viel Bodenaus-
hub aus der Verdachtsfläche verscho-
ben werden muss. Nach Möglichkeit 
soll möglichst der gesamte Bodenaus-
hub vor Ort verwendet werden.
Muss anfallender Bodenaushub aus 
der Verdachtsfläche abgeführt wer-
den, ist eine vorgängige Beprobung 
des Bodens auf die primären Schad-
stoffe notwendig. Anhand der Resul-
tate ist die Verwertung bzw. Entsor-
gung gemäss der Wegleitung Boden-
aushub zu definieren und der bewilli-
genden Behörde zur Beurteilung ein-
zureichen.

Zu jeder Fläche wird die Ausdehnung 
der vermuteten Belastung angegeben 
und die primär zu erwartenden Schad-
stoffe werden aufgeführt.
Der «Prüfperimeter Bodenaushub» ist 
im Geoportal des Kantons Aargau 
unter www.ag.ch/geoportal in den 
Online-Karten verfügbar. Weitere In-
formationen finden sich auch unter 
www.ag.ch/umwelt > Umweltinforma-
tionen > Boden. 
Der «Prüfperimeter Bodenaushub» hat 
nichts mit dem Kataster der belaste-
ten Standorte (KbS) nach Altlasten-
verordnung zu tun. Belastete Stand-
orte befinden sich meist unterhalb 
des Bodens im Untergrund. Baupro-
jekte auf Flächen, die im KbS einge-

Der Prüfperimeter Bodenaushub  
ist online
Auf der Basis des Geografischen Infor-
mationssystems (GIS) steht eine Über-
sichtskarte der vermuteten und be-
kannten schadstoffbelasteten Böden 
zur Verfügung. Sie wird periodisch 
nachgeführt und angepasst.
Folgende Verdachtsflächen sind im 
«Prüfperimeter Bodenaushub» berück-
sichtigt:

 h Teile grösserer Siedlungsgebiete 
(Altbaugebiete, Industrie- und 
Gewerbezonen)
 h Streifen entlang von Strassen und 
Eisenbahnlinien
 h Teile von Schiessanlagen und 
Schiessplätzen
 h Familiengärten, Rebbaugebiete, 
Hopfenanbaugebiete
 h bekannte Belastungen aus Unter-
suchungen (Verweis auf Bezug der 
Resultate bei der Abteilung für Um- 
welt )

Zu einem späteren Zeitpunkt werden 
auch noch folgende Flächen berück-
sichtigt:
 h Umgebung von korrosionsgeschütz-
ten Metallkonstruktionen
 h Gärtnereien
 h geogen belastete Flächen

Veranstaltung
Am 16. März 2016 findet ein Ge-
meindeseminar zum Thema «Um-
gang mit Bodenaushub» statt. Vor-
gestellt werden der «Prüfperime-
ter Bodenaushub» und das «Ver-
zeichnis Aufwertung Fruchtfol-
geflächen». Weitere Informatio- 
nen dazu finden Sie im Veranstal-
tungskalender in dieser Broschü-
re oder bei der Abteilung für Um-
welt, 062 835 33 60.

Rechtliche Grundlage 
Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo), Art. 7 Abs. 2:
«Wird abgetragener Ober- und Unterboden wieder als Boden verwendet 
(beispielsweise für Rekultivierungen oder Terrainveränderungen), so muss 
er so aufgebracht werden, dass der vorhandene Boden chemisch nicht 
zusätzlich belastet wird.»
Konkretisiert wird dieser Grundsatz in der Wegleitung Verwertung von aus-
gehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub, BAFU, vormals BUWAL, 
Dezember 2001).

Die Verdachtsflächen sind im «Prüfperimeter Bodenaushub» verschieden-
farbig dargestellt:
braun: Teile von grösseren Siedlungsgebieten; rot schraffiert: Strassen;  
blau schraffiert: Eisenbahn; hellgrün: Familiengärten;  
violett: 300-m-Kugelfang; orange: 50-m-Kugelfang Quelle: AGIS


